
Im Studio werden verschließbare Spinde zur Verfügung gestellt. vo n  seiten des studios werden keinerlei bewachung und sorgfaltspflichten
für in die spinde eingebrachte gegenstände übernommen. die spinde dürfen vom mitglied nur während seiner anwesenheit im studio genutzt
werden. das studio ist berechtigt belegte spinde zu öffnen und auszuräumen, wenn diese auch ausserhalb der anwesenheitszeiten verwendeT
werden. das studio bewahrt ausgeräumte und sonstige im studio gefundene sachen (nachfolgend ,,fundsachen‘‘) für drei monate auf. kann das
studio eine fundsache einem mitglied zuordnen, wird es das mitglied über den fund nach ablauf der dreimonatigen aufbwahrung informieren.
lassen sich fundsachen keinem mitglied zuordnen oder holt ein über den fund seiner sachen informiertes mitglied diese für weitere drei monate
nicht im studio ab, Ist das studio berechtigt, die fundsaxhen der zuständigen fundbehörde zu öbergeben oder für den fall, dass die zuständige
fundbehörde die fundsachen nicht annimt, diese anderweitig zu entsorgen. die haftung des studios für den umgang mit fundsachen bestimmt
sich nach ziffer 8 dieser bedingung.  

9. DATENSCHUTZ

Der Mitgliedsvertrag kann von beiden Vertragspartnern aus wichtigem Grund vorzeitig beendet werden. Bei Sonderkündigung durch einen
Wohnortwechsel gilt diese Kündigung nur bei einer Entfernung von mindestens 30 Kilometern zum im vertrag stehenden Fitnessstudio. 
Akzeptiert wird nur eine neu ausgestellte Meldebescheinigung des neuen dauerhaften hauptWohnsitzes unter Einhaltung einer 4-wöchigen 
Frist zum nächtsten Monatsende. Im Falle einer krankheitsbedingten Kündigung endet das Vertragsverhältnis erst mit dem Zugang eines 
ärztlichen Attestes vom  facharzt zum nächsten monatsende, das dem Mitglied eine andauernde Sportunfähigkeit bescheinigt. 
Bei einer außerordentlichen Kündigung vor oder während  der Erstlaufzeit gibt es keine Beitragsrückerstattung bei Option der jährlichen 
Voraus zahlung. Dem Mitglied wurde bereits durch diese Zahlungsmöglichkeit die halbjährliche Servicepauschale erlassen. 
Bei einer außerordentlichen Kündigung einer Wechselkampagne oder sonstige Gratismonatsaktionen vor oder während der Erstlaufzeit 
werden rückwirkend gewährte Gratismonate zur Zahlung fällig. das gleiche gilt für beitragsvergünstigungen, diese werden bei 
ausserordentlicher Kündigung zum regulären beitrag anteilsmässig rückwirkend fällig.

im falle einer vertragsverlängerung des vertrags nach ablauf der erstlaufzeit (6.2) kann die mitgliedschaft unter einhaltung einer frist
von mindestens 1 monat von beiden seiten ordentlich gekündigt werden.

Wurde eine ratierliche Zahlung des Mitgliedsbeitrags vereinbart (Ziffer 5.1.) und gerät das Mitglied schuldhaft mit mehr als zwei
Monatsbeiträgen in Verzug, werden der gesamte Beitrag und alle Pauschalen bis zum Ende der Laufzeit sofort zur Zahlung fällig.
Gleiches gilt für den Fall der außerordentlichen Kündigung eines Mitgliedsvertrags durch das Studio aus wichtigem Grund, insbesondere
entsprechend Ziffer 4.2., 6.4. sowie 7.2.

Kündigungen sind unter Angabe des Namens und der Mitgliedsnummer gegenüber dem Studio in Textform zu erklären. Maßgeblich für die
Rechtzeitigkeit einer Kündigung ist der Zeitpunkt des Zugangs im Studio. Kündigungen, die einem Mitgliedschaftsverhältnis nicht zugeordnet
werden können, gelten nicht als zugegangen.

Im Studio ist es nicht gestattet zu rauchen sowie alkoholische Getränke oder Suchtgifte zu konsumieren. Ferner ist dem Mitglied das
Mitbringen verschreibungsplichtiger Arzneimittel, die nicht dem persönlichen und ärztlich verordneten Gebrauch des Mitglieds dienen, und/
oder sonstiger Mittel, welche die körperliche Leistungsfähigkeit des Mitgliedes erhöhen sollen (z.B. Anabolika), in die Studios untersagt.
In gleicher Weise ist es dem Mitglied untersagt, solche Mittel entgeltlich oder unentgeltlich Dritten im Studio anzubieten, zu verschaffen,
zu überlassen oder in sonstiger Weise zugänglich zu machen.

Handelt das Mitglied den Vorgaben der Ziffer 7.1. zuwider, d.h. konsumiert es wissentlich und willentlich verbotene Substanzen im Studio oder
gibt solche an Dritte weiter, kann das Studio von diesem für jeden Fall der Vertragsverletzung eine Vertragsstrafe in Höhe eines Betrags
von EUR 150,00 beanspruchen, ohne dass es eines Schadensnachweises bedarf. Die Geltendmachung weiterer Rechte aus einem dahingehenden
Verstoß, insbesondere die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens sowie eine außerordentliche Beendigung der Mitgliedschaft,
bleiben hiervon unberührt. Einer vorherigen Abmahnung bedarf es nicht. Dem Mitglied bleibt nachgelassen nachzuweisen, dass dem Studio kein
oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.

Eine Haftung für den Verlust oder eine Beschädigung mitgebrachter Kleidung, Wertgegenstände und Geld wird nicht übernommen, es sei denn,
der Verlust oder die Beschädigung ist auf EIN dem Studio zurechenbares grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten zurückzuführen.
Eine Haftung des Studios für einfache Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit sowie der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, die auf einer fahrlässigen pflichtverletzung des
Studios oder eines Erfüllungsgehilfen desselben beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf.
Zu den wesentlichen vertrangspflichten zählt insbesondere die gewähreilstung der Nützungsmöglichkeit der trainingsgeräte während der
Öffnungszeiten  des Studios sowie der erhalt der trainingsgeräte in einem ordungsgemässen zustand.

Das Studio behält sich vor, unter Beachtung der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes und unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte
der Mitglieder Teilflächen des Studios mit Videokameras zu überwachen und die Aufnahmen zu speichern, soweit und solange dies im
Einzelfall erforderlich und rechtlich zulässig ist. Der Umstand der Beobachtung und die verantwortliche Stelle werden durch
Hinweisschilder erkennbar gemacht.

Das Mitglied darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen gegen das Studio aufrechnen oder ein
Zurückbehaltungsrecht geltend machen. 

Der Vertrag hat, sofern keine anderweitige Vereinbarung getroffen wird, eine Erstlaufzeit von 12 oder 24 monaten. Die Vertragslaufzeit
beginnt mit dem vereinbarten Mitgliedschaftsbeginn. wünscht das mitglied ein training vor dem vereinbarten mitgliedschaftsbeginn gewährt
das studio dem mitglied gegen eine zahlung eines vorabnutzungsentgeltes bereits ab dem gewünschten zeitpunkt die vertraglich vereinbarten
leistungen. die vereinbarte vertragslaufzeit und der vereinbarte mitgliedschaftsbeginn bleiben von der vorabnutzung unberührt.

Wird der Mitgliedsvertrag nicht von dem Mitglied oder dem Studio unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens 1 Monat vor dem ENDE
Der erstlaufzeit gekündigt, verlängert sich der vertrag auf unbestimmte zeit und der mitgliedsbeitrag verändert sich auf den im vertrag 
jeweils genannten 1 monats Verlängerungstarif (Siehe ausgewählten tarif auf vorderseite). 

6.6. Angeordnete schliessung

6.7.renovierungs/umbauarbeiten/Minderung

Der vereinbarteN MitgliedsbeitrÄgE sowie die Pauschalen für die Erstausstellung des Zutrittsmediums sowie für Verwaltungs und
Serviceleistungen entstehen mit dem Abschluss der Mitgliedschaftsvereinbarung. Sofern mit dem Mitglied vereinbart wird, dass der
Mitgliedsbeitrag als Einmalzahlung im Voraus zu erbringen ist, sind die Beiträge binnen einer Frist von sieben Tagen ab Vertragsunterzeichnung
an das Studio zu leisten. Ist keine Einmalzahlung vereinbart, ist das Mitglied berechtigt, den Mitgliedsbeitrag in zwölf gleichen monatlichen
Raten an das Studio zu erbringen. Die monatlichen Mitgliedsbeiträge sind dann jeweils im Voraus am Monatsersten für den jeweiligen
Kalendermonat (Teilleistungszeitraum) zu zahlen. Die Gebühr für das Zutrittsmedium sowie die Verwaltungspauschale sind mit der ersten
beitragszahlung an das studio zu erbringen. die Service- und instandhaltungspauschale für das erste Vertragshalbjahr wird erstmalig
zugleich mit dem 6 Monats beitrag fällig. die servicepauschale für das zweite vertragshalbjahr wird zugleich mit dem 12 Monatsbeitrag fällig.

Wird dem Studio eine Einzugsermächtigung erteilt, sind das Mitglied sowie ein etwaiger abweichender Kontoinhaber verpflichtet, dafür zu
sorgen, dass das benannte Girokonto zum Zeitpunkt der Abbuchung die erforderliche Deckung aufweist. Ist eine Abbuchung fälliger Beträge
nicht möglich, sind dadurch entstehende Kosten, namentlich dem Studio entstehende Bankrücklastkosten, vom Mitglied zu tragen.

Das Studio behält sich im Falle eines Zahlungsverzugs das Recht vor, Mahnkosten und Verzugszinsen nach Maßgabe der gesetzlichen
Bestimmungen zu erheben und von einem vorübergehenden Leistungsverweigerungsrecht Gebrauch zu machen. Weiterhin hat das Mitglied die
Kosten einer zweckentsprechenden Rechtsverfolgung zu tragen.

Kundenparkplätze, die vom Studio zur Verfügung gestellt werden, dürfen vom Mitglied ausschließlich während seiner Anwesenheit im Studio
genutzt werden. Das Studio ist berechtigt, Parkkarten herauszugeben, die vom Mitglied kenntlich im Fahrzeug auszulegen sind. Im Falle einer
Belegung von Parkplätzen ohne Anwesenheit des Mitglieds im Studio sowie bei fehlender Auslage einer Parkkarte im PKW, ist das Studio zu
einem kostenpflichtigen Abschleppen des PKW berechtigt.

Bei Nutzung des Studios unterliegt das Mitglied der dortigen Hausordnung. Die Hausordnung enthält insbesondere Regelungen zur zulässigen
Nutzung der Geräte sowie des Studios und zur Wahrung der Rechte anderer Mitglieder. Das Personal ist befugt, soweit dies zur
Aufrechterhaltung eines geordneten Betriebes des Studios, der Ordnung und Sicherheit oder Einhaltung der Hausordnung nötig ist, im Einzelfall
Weisungen zu erteilen. Das Mitglied hat den Weisungen Folge zu leisten.

Für jede Neuausstellung des Zutrittsmediums, die aufgrund eines schuldhaften Verlustes oder einer schuldhaften Beschädigung des
Zutrittsmediums erforderlich wird, ist eine Aktivierungsgebühr von EUR 25 € fällig. Dem Mitglied bleibt nachgelassen nachzuweisen, dass dem
Studio durch eine Neuausstellung kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. 

Das Mitglied ist verpflichtet, für die sichere Verwahrung seines Zutrittsmediums zu sorgen und im Falle eines Verlustes des Zutrittsmediums,
den Verlust unverzüglich im Studio zu melden. Nach Meldung des Verlusts wird eine etwaige Zahlungsfunktion des Zutrittsmediums gesperrt.

Das Mitglied erhält bei Abschluss einer Mitgliedschaft ein Zutrittsmedium (Mitgliedskarte oder Mitgliedsarmband), welches ihm den Zutritt
zum Studio ermöglicht. Ohne Mitführung des Zutrittsmediums darf das Studio dem Mitglied den Zutritt zum Studio sowie die Nutzung von
gebuchten Zusatzleistungen verweigern, sofern sich das Mitglied nicht anderweitig ausweisen und nachvollzogen werden kann, dass eine
gültige Mitgliedschaft besteht. 

Für Jugendliche vor Vollendung des 18. Lebensjahres ist eine Mitgliedschaft nur mit Einwilligung der Erziehungsberechtigten möglich.
Deren Einwilligung wird durch eine Genehmigung des Mitglieds ersetzt, sobald das Mitglied das 18. Lebensjahr vollendet.
Das Trainieren von Mitgliedern bis zum vollendeten 16. Lebensjahr ist nur im Beisein eines Erziehungsberechtigten gestattet.

Das Studio gewährt dem Mitglied während der offiziellen Öffnungszeiten, welche durch Aushang im Studio bekannt gegeben sind, gegen das
vereinbarte Entgelt die in der Mitgliedschaftsvereinbarung festgelegten Leistungen. Die Nutzung der Einrichtungen des Studios ist nur mit
gültiger Mitgliedschaft gestattet.

Für zusätzlich angebotene Produkte und Leistungen, können bei inanspruchnahme weitere Gebühren bzw. Kosten vom Studio erhoben werden.

Für die erstmalige Ausstellung des Zutrittsmediums wird eine Gebühr von EUR 50,00 (Zutrittsmedium+Verwaltungspauschale) fällig.

Die Mitgliedschaft im Studio ist höchstpersönlich und kann nicht übertragen werden. Das Mitglied verPflichtet sich, das ihm ausgehändigte
Zutrittsmedium nur persönlich zu verwenden und nicht Dritten zu überlassen. Handelt das Mitglied dieser Vorgabe zuwider, d.h. überlässt es
das Zutrittsmedium wissentlich und willentlich einem Dritten zur Zutrittsgewährung, kann das Studio von diesem für jeden Fall der
Zuwiderhandlung eine Vertragsstrafe in Höhe eines Betrags von EUR 50,00 beanspruchen, ohne dass es eines Schadensnachweises bedarf.
Die Geltendmachung weiterer Rechte aus einem dahingehenden Verstoß, insbesondere die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens
sowie eine außerordentliche Beendigung der Mitgliedschaft, bleiben hier von unberührt. Einer vorherigen Abmahnung bedarf es nicht.
Dem Mitglied bleibt nachgelassen nachzuweisen, dass dem Studio kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. 

Das Studio ist berechtigt, einen bargeldlosen Zahlungsverkehr für alle Produkte und Leistungen einzuführen, die das Studio zusätzlich zu
den vertraglich vereinbarten Leistungen anbietet. Macht das Studio von dieser Möglichkeit Gebrauch, können angebotene Produkte und
Zusatzleistungen vom Mitglied ausschließlich bargeldlos über das Zutrittsmedium in Anspruch genommen werden. Das Studio kann den
Höchstbetrag des Guthabens, die Höhe der einzelnen Aufladungen sowie das Verfahren der Zahlungsmöglichkeiten festlegen. Während der
Laufzeit des Vertrages kann das Mitglied jederzeit den dem Zutrittsmedium gutgeschriebenen Betrag auf sein Mitgliedschaftskonto
zurückbuchen lassen. Ein Anspruch des Mitglieds auf Teilrückzahlungen oder Auszahlung des Guthabens in bar besteht nicht. Ein bei
Vertragsende vorhandenes Guthaben auf dem Zutrittsmedium wird auf das Mitgliedschaftskonto des Mitglieds zurückgebucht, es sei denn,
es bestehen zu diesem Zeitpunkt im Wege der Aufrechnung zu vereinnahmen.

Das Mitbringen von Begleitpersonen, auch Kindern, ist nur mit ausdrücklicher vorheriger Zustimmung des Studios gestattet. Eine Mitnahme von
Tieren ist untersagt.

Das Mitglied ist verpflichtet, den Vorgaben der Hausordnung zu entsprechen und den ihm nach Maßgabe der vorliegenden AGB obliegenden
Verhaltenspflichten ordnungsgemäß nachzukommen. Verstößt das Mitglied wiederholt und trotz Abmahnung gegen nebenvertragliche
pflichten aus der Mitgliedschaft, ist das Studio berechtigt, die Mitgliedschaftsvereinbarung außerordentlich zu kündigen. 

Änderungen vertragsrelevanter Daten wie Name, Adresse, Bankverbindung etc. hat das Mitglied dem Studio unverzüglich mitzuteilen. Kosten,
welche dem Studio dadurch entstehen, dass das Mitglied Änderungen der Daten nicht unverzüglich mitteilt, sind vom Mitglied zu tragen.
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8. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

9. DATENSCHUTZ

8.1. Haftungsbeschränkung

im fall der verletzung wesentlicher  vertragspflichten im sinne von ziff 8.1 haftet das studio nur für den bei vertragsabschluss 
vorhersehbaren, vertragstypischen schaden. die gilt nicht, wenn 1. es sich um einen schaden aus verletzung des lebens, des körper oder der
gesundheit handelt. 2. der schaden auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen verletzung wesentlicher vertragspflichten beruht.

8.2. höhe der haftung bei verletzung wesentlicher vertragspflichten

das studio ist berechtigt, seine forderungen aus diesem mitgliedsvertrag an einen externen dienstleister  WIE ZB. der eurofit24 gmbh
abzutreten und den foderungseinzug auf einen externen dienstleister zu übertragen.

9.1. forderungsabtretung

hiermit erteilt das mitglied ein gültiges sepa lastschriftmandat, in dem das mitglied den externen dienstleister ZB. der eurofit24 gmbh
ermächtigt, zahlungen von seinem in der mitgliedschaft angegebenen konto mittels lastschrift einzuziehen, und sein kreditinstitut anweist, 
die vom externen dienstleister auf seinem konto gezogenen lastschriften einzulösen.

9.2. sepa lastschriftmandat

das mitglied erklärt hiermit sein einverständnis mit der weitergabe seiner personenbezogenen daten (Name,adresse,geburtsdatum,beginn,
laufzeit,beitragszahlungszyklus und kündigungsstatus des mitgliedsvertrages, foderungshöhe, iban, bic und kontoinhaber zum bankkonto,
von dem der lastschrifteinzug durchgeführt wird) zum zwecke des einzugs der sich aus dem mitgliedsvertrag ergebenden forderungen
durch den externen dienstleister ZB. der eurofit24 gmbh.

9.3. zustimmung zur weitergabe personenbezogener daten

10.4.  Videoüberwachung

5.4 Gesamtfälligkeit

5.5. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsverbot

6. DAUER DER MITGLIEDSCHAFT, STILLLEGUNG
6.1. Erstlaufzeit/VORABNUTZUNG

6.2. Vertragsverlängerung

6.3. ordentliche kündigung nach vertragsverlängerung

6.4. Außerordentliche Kündigung

6.5.Stilllegung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft kann einvernehmlich für einen im Voraus zu bestimmenden Zeitraum stillgelegt werden. Im Nachhinein eingereichte
Nachweise werden nicht berücksichtig, verrechnet oder ähnliches. Dies gilt insbesondere bei nachgewiesener Krankheit, Schwangerschaft
oder vergleichbaren Hinderungsgründen. Im Fall der Aussetzung fällt eine Bearbeitungsgebühr von 10€ an. Die ordentlichen
Kündigungsmöglichkeiten, sowie die vereinbarte Kündigungsfrist verschieben sich um die Dauer der vereinbarten Aussetzungszeiten.
Bei Attesten mit unbestimmten Zeitraum ist eine maximale Stilllegungszeit von 6 Monaten mögliCh. Atteste in Bezug auf Sportunfähigkeit
werden nur vom jeweiligen Facharzt akzeptiert.

Mitgliedschaftsvereinbarung
zur nutzung der einrichtung

wird der betrieb des studio aus gründen höherer gewalt, insbesondere aus epidemiologischen gründen, durch hoheitsakt zeitweise untersagt, 
so wird das vertragsverhältnis für diese dauer unterbrochen. während dessen  ruhen die wechselnseitigen vertraglichen rechte und
pflichten´. von der unterbrechnung erfasst ist ferner die vertragslaufzeit, so dass sich das zum zeitpunkt der schliessungsanordnung
bestehende nächstmögliche vertragsende um die unterbrechnungsdauer nach hinten verschiebt. dies gilt nicht, soweit das studio die
schliessunganordnung zu vertreten hat oder die unterbrechnung der vertragslautzeit für den kunden unzumutbar ist. das recht zu
ausserorenltichen kündigung bleibt hiervon unberührt.

bei renovierungs/umbauarbeiten kann das studio ohne den mitgliedsbeitrag mindern zu müssen bis zu 10 tage hierfür im Jahr schliessen oder
gewisse bereiche sperren um zu renovieren und modernisieren. es besteht zudem auch kein recht zu minderung des mitgliedsbeitrags wenn das
studio gewisse leistungen der mitgliedschaft durch anordnungen der landesregierung nicht erfüllen kann bzw. darf. das betrifft vor allem
allem kurse die ersetzt oder ausfallen müssen.

Das Studio ist berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. änderungen dieser allgemeinen 
geschäftsbedingungen werden dem mitglied in textform mitgeteilt oder in der clever fit app angezeigt. stimmt das mitglied nicht innerhalb
von zwei wochen nach zugang der änderungsmitteilung zu, ist das studio berechtigt, den mitgliedsvertrag unter einhaltung einer 
kündigungsfrist von mindestens 1 monat berechnet ab zugang der änderungsmitteilung zu kündigen. 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so lässt dies die Wirksamkeit des Vertrages sowie
dessen übrige Bestimmungen unberührt.

Das Studio ist zur Durchführung eines Streitbeilegungsverfahrens nach Maßgabe des VSBG nicht verpflichtet und nimmt an entsprechenden
Verfahren nicht teil.

10. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

10.1. Änderungen dieser AGB

10.2. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen

10.3. Teilnahme an Streitschlichtung
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